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Finde ich eine spannende Frage und bin gespannt, was die anderen sagen. Hier meine
Gedanken:

Ich würde es sein lassen und die Nichteinhaltung der Frist mit der Ausnahmesituation
begründen. Das ist rechtlich aber vermutlich schwierig. Irgendein findiger Elternteil ficht das
Ganze an und dann hat man den Schlamassel... wenn es diese Frist gibt, wäre wohl so eine
Konferenz eine zwingend notwendige Sache und damit mit den entsprechenden
Hygienevorkehrungen und auf die Mindestzahl der notwendigen KuK begrenzt
(Beschlussfähigkeit), wohl durchführbar.
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